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Es brennt - was tun? 

 

Ruhe bewahren und handeln! 

1. Feuerwehr alarmieren  
 Wer Name? 
 Wo brennt es? Was brennt? 
 Sind Personen in Gefahr? 
 Handalarmtaster drücken! 
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2. Retten 
 Personen aus der Gefahrenzone bringen. 
 Panik verhindern. 
 Ruhe bewahren.  

 

3. Sichern 
 Fenster und Türen schliessen. 

 
 

4. Löschen 
 Feuer mit den vorhandenen 
 Löschmitteln 
 bekämpfen. 
 Feuerlöscher-Nachschub organisieren.   

5. Evakuation 
 Evakuationsanweisungen der Einsatz- 
 leitung befolgen. 
 Arbeitsplätze sichern, ruhig und 
 geordnet über Notausgänge zum 
 angewiesenen Sammelplatz gehen.  

 

Unfall - was tun? 

 

Ruhe bewahren und handeln! 
 

 

Unfallmeldung  
 

Wer meldet? 
Name und Standort 
 
Was ist geschehen? 
Beschreibung des Unfalls 
 
Wo ist es geschehen? 
Genauer Unfallort 
 
Wieviele Verletzte? 
Art der Verletzungen 
 

 
 

 

Bergung: 
Patient aus der Gefahrenzone bringen. 
Eigene Sicherheit beachten! 
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Betriebsanweisung 

für Personal des TBS LUKS sowie 

alle an baulichen Tätigkeiten beteiligte Personen 
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Regeln für den Hygiene-Standard bei Neu- u. Umbauten 
 

 
 
 
 
  

Neu- und Umbauten gehören zum Spitalalltag. Sie stören den Betrieb durch Lärmbelästigung 
und Staubaufkommen. Die Arbeitsabläufe sind erschwert. Der Patient und das Personal 
sowie der medizinische Erfolg dürfen aber nicht beeinträchtigt werden. Keinesfalls darf ein 
Patient deswegen Schaden erleiden. 
 

 
 
 
 
  

Die Abteilung TBS stellt bei Um- und Neubauten sicher, dass die adäquaten 
Hygienemassnahmen eingehalten werden. Er orientiert die Spitalhygiene-Abteilung und zieht 
sie bei Bedarf rechtzeitig mit in die Planung ein. 
 

 
 
 
 
  

 Zur Aufrechterhaltung des Spitalbetriebes muss der Spitalhygiene-Standard gewährleistet 
werden. 

 Es sind adäquate Hygienemassnahmen zu treffen, wie: 

 Staubschutzverkleidungen 

 Schmutzschleusen 

 regelmässige Reinigungsarbeiten 

 Betriebs- und Schutzmassnahmen der raumlufttechnischen Anlagen 
 

 
 
 
 
  

 In Absprache mit dem Haus- und Reinigungsdienst 

 Nach Um- u. Neubauten wird generell eine Schlussreinigung durchgeführt. 

 In Risikobereichen, wie: -Operationsabteilung, Intensivstation, Eingriffsraum usw.- sind 
zusätzlich desinfizierende Reinigungen zu planen. 
 nach deren Abschluss wird in solchen Räumen eine Hygienekontrolle durchgeführt 

(Partikel- evt. Luftkeimmessung, Sedimentations- und Abklatschuntersuchung) 
 Dieser Hygienekontrolle sind 48 Stunden zur Verfügung zu stellen 
 Die Nutzungsfreigabe erfolgt durch die Spitalhygiene-Abteilung 

 
 
 

Hinweis: siehe auch Hygieneordner LUKS, Kap. B2 

Allgemeines 

Zuständigkeit 

Sicherheit und Bauhygiene 

Baureinigung und Inbetriebnahme 

Allgemeines 



 Es können keine Stillstands- oder Mehrkosten infolge Streiks, höhere Gewalt (Erdbe- 

ben, Überschwemmungen, Stürme, Pandemien und dergleichen) verrechnet werden.

 Den Weisungen des LUKS bezüglich Schutzmaskenpflicht in Häusern mit Patienten

oder allfälliger Zutrittskontrollen durch die Securitas sind strikte Folge zu leisten. Diese

Mehraufwendungen können nicht in Rechnung gestellt werden.

 Aktuell ist es den Planern und Handwerkern untersagt, sich in den Restaurants LUKS

zu verpflegen. Diese sind bis auf Weiteres nur für Mitarbeitende verfügbar.
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